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8.
Anordnung vom 11. März 1969

über den Schutz und die Reinhaltung 
der Wälder

(GBl. II Nr. 30 S. 203)
— Auszug —

§27
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den 

§§ 4, 5, 12 bis 18 und 22 zuwiderhandelt, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt bei Verstößen ge
gen die §§ 4, 5, 12 bis 14, 16 bis 18 und 22 
den Direktoren der zuständigen staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebe oder Leitern der 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei 
und bei Verstößen gegen § 15 ausschließlich 
den Leitern der Dienststellen der Deutschen 
Volkspolizei.

(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrig
keiten gemäß Abs. 1 und bei Verstößen ge
gen § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 sind die dazu 
ermächtigten Mitarbeiter der Forstwirt
schaft, Angehörige der Deutschen Volks
polizei oder Angehörige der zentralen 
Brandschutzorgane befugt, eine Verwar
nung mit Ordnungsgeld von 1, 3, 5 oder 
10 M auszusprechen.

(4) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
der Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

9.
Verordnung vom 26. März 1969 

über das Berichtswesen
(GBl. II Nr. 29 S. 195)

— Auszug —

Hinweis: Zwischenzeitlich außer Kraft 
gesetzt durch § 31 Abs. 2 der VO vom
20.6.1975 über Rechnungsführung und 
Statistik (GBl. I Nr. 31 S. 585).

10.
Verordnung vom 26. März 1969 

zum Schutz der Kinder und Jugendlichen
(GBl. II Nr. 32 S. 219)

—Auszug —

§14
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als 

Erwachsener
1. nach § 4 Abs. 1 Schund- und Schmutz

erzeugnisse herstellt, einführt oder ver
breitet, nach § 4 Abs. 2 jugendgefährdende 
Erzeugnisse herstellt, kopiert, vervielfältigt 
oder auf andere Weise wiedergibt oder 
verbreitet
nach § 4 Abs. 4 diese nicht abnimmt oder 
vernichtet
nach § 4 Abs. 5 und § 5 diese nicht abnimmt 
oder die
nach § 5 vorgeschriebenen Kontrollen nicht 
durchführt

2. entgegen § 7 Abs. 1 Ziff. 1 an Kinder 
oder Jugendliche unter 16 Jahren alkoholi
sche Getränke und Tabakwaren verab
reicht, verkauft oder in sonstiger Weise 
abgibt oder an Kinder Zündmittel verkauft

3. entgegen den Beschränkungen des § 7 
Abs. 1 Ziff. 2 an Jugendliche im Alter von 
16 bis 18 Jahren Getränke mit einem Alko
holgehalt über 20 % verkauft oder aus
schenkt oder sie zum übermäßigen Alko
holgenuß verleitet

4. den Bestimmungen der §§ 9 und 10 
zuwiderhandelt,
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Wer vorsätzlich als Jugendlicher im 
Alter von über 16 Jahren eine Zuwider
handlung nach § 4 begeht, kann mit Ver
weis oder Ordnugsstrafe von 10 bis 100 M 
belegt werden, wenn die Art und Weise 
der Rechtsverletzung oder das bisherige 
Verhalten des Jugendlichen ihre Anwen
dung erfordern, um eine geeignete erziehe
rische Einwirkung zu erzielen und der 
Jugendliche eigenes Arbeitseinkommen hat.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Bürgermeistern 
der Städte und Gemeinden sowie den für 
das jeweilige Sachgebiet zuständigen haupt
amtlichen Mitgliedern der Räte der Kreise, 
kreisfreien Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden.

(4) Wird von Angehörigen der Deutschen 
Volkspolizei eine Ordnungswidrigkeit fest-


